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Pressemitteilung

Lokales Handwerk kann  von höheren Wertgrenzen bei Bauaufträgen profitieren

Handwerkskammer begrüßt Erklärung der Stadt Hückeswagen

Hückeswagen. Höhere Wertgrenzen bei der freihändigen Vergabe und bei beschränkten Ausschreibungen von Bauleistungen beschert den Kommunen die Entscheidung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, die mit Runderlass vom 22.03.2006 bekannt gegeben wurde. Aufträge im Tiefbau können nun bis zu einem Volumen von 300.000 €, Aufträge über Rohbauarbeiten im Hochbau (Erd-, Beton- und Maurerarbeiten) bis 150.000 € und für Ausbaugewerke und sonstige Gewerke im Hochbau bis 75.000 € beschränkt ausgeschrieben werden. Die grundsätzliche Wertgrenze für Freihändige Vergaben wurde auf 30.000 € angehoben. 

Die Handwerkskammer zu Köln begrüßt die Erklärung der Stadt Hückeswagen, diese Wertgrenzen bei zukünftigen Ausschreibungen und Vergaben nach VOB/A anzuwenden. Das  ortsansässige Handwerk werde davon profitieren, indem es bei beschränkten Ausschreibungen und Freihändiger Vergabe nun auch verstärkt bei größeren Aufträgen zum Zuge kommen kann, begrüßt Dr. Ortwin Weltrich, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, die höheren Wertgrenzen.

PAGE  

